
URTEIL VOM 10, 7. 1986 — RECHTSSACHE 60/85 

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Dritte Kammer) 

10. Juli 1986 * 

In der Rechtssache 60/85 

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Raad van 
Beroep 's-Hertogenbosch (Niederlande) in dem vor diesem anhängigen Rechtsstreit 

M. E. S. Luijten, verheiratete Vermoolen, 

gegen 

Raad van Arbeid, Breda, 

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Verordnung 
Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwan
dern, in ihrer durch die Verordnung Nr. 1390/81 des Rates (ABl. L 143, S. 1) auf 
Selbständige ausgedehnten Fassung 

erläßt 

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer) 

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten U. Everling, der Richter Y. Galmot 
und C. Kakouris, 

Generalanwalt: Sir Gordon Slynn 
Kanzler: D. Louterman, Verwaltungsrätin 

Beteiligte, die Erklärungen abgegeben haben: 

— die niederländische Regierung, vertreten durch den Generalsekretär im Außen
ministerium I. Verkade, 

* Verfahrenssprache : Niederländisch. 
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— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch J. Gries-
mar vom Juristischen Dienst als Bevollmächtigten, Beistand: Rechtsanwalt 
F. Herbert, 

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 27. Fe
bruar 1986, 

folgendes 

URTEIL 

(„Tatbestand" nicht wiedergegeben) 

Entscheidungsgründe 

1 Der Raad van Beroep VHertogenbosch hat mit Beschluß vom 13. Februar 1985, 
beim Gerichtshof eingegangen am 5. März 1985, gemäß Artikel 177 EWG-Ver
trag eine Frage nach der Auslegung des Artikels 13 Absatz 2 Buchstabe b der 
Verordnung Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Sy
steme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern, in ihrer durch die Verordnung 
Nr. 1390/81 des Rates (ABl. 1981, L 143, S. 1) auf Selbständige ausgedehnten 
Fassung zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

2 Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen der Klägerin des Ausgangs
verfahrens, Frau Luijten, verheiratete Vermoolen, und dem im Ausgangsverfahren 
beklagten Raad van Arbeid Breda, dem zuständigen Sozialversicherungsträger. 
Wie sich aus dem Vorlagebeschluß und den Verfahrensakten ergibt, wohnte die 
Klägerin, die niederländische Staatsangehörige ist, mit ihrem Ehemann in den Nie
derlanden. Dieser führte von Juli 1982 bis zum 1. November 1983 als Selbständi
ger eine Gastwirtschaft in Belgien, blieb jedoch in den Niederlanden wohnen. 
Nach der Geburt ihres Sohnes im Februar 1983 gewährte der Beklagte der Kläge
rin für das zweite Quartal 1983 Familienbeihilfen, deren Rückzahlung er jedoch 
später mit der Begründung verlangte, die Klägerin sei am 1. April 1983 nicht nach 
der Algemene Kinderbijslagwet (niederländisches Gesetz über das allgemeine Sy-
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stem der Familienbeihilfen, im folgenden: AKW) versichert gewesen. Der in den 
Niederlanden wohnende Ehemann der Klägerin sei zwar von der Versicherung 
nach der AKW nicht ausgeschlossen, jedoch in Belgien beim Institut national d'as
surances sociales pour travailleurs indépendants versichert und habe deshalb in die
sem Mitgliedstaat einen Anspruch auf Familienbeihilfen. 

3 Angesichts der nationalen Rechtsvorschriften ist der Raad van Beroep der Auffas
sung, daß die Beantwortung der Frage, ob die Klägerin die Familienbeihilfen für 
das zweite Quartal 1983 zu Unrecht bezogen hat, davon abhängt, ob ihr Ehemann 
am 1. April 1983 nicht nach der AKW versichert war. Dazu stellt der Raad van 
Beroep fest, daß der Ehemann der Klägerin nicht durch niederländische Rechts
vorschriften von dieser Versicherung ausgeschlossen war, jedoch nach Artikel 13 
Absätze 1 und 2 Buchstabe b der Verordnung Nr. 1408/71 ausschließlich den bel
gischen Rechtsvorschriften unterlag. 

4 Deshalb hat der Raad van Beroep dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabent
scheidung vorgelegt: 

„Bringt es die Verweisung in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung Nr. 
1408/71 auf die Rechtsvorschriften eines bestimmten Mitgliedstaats als die auf ei
nen bestimmten Selbständigen anzuwendenden Rechtsvorschriften mit sich, daß 
dieser Selbständige nicht gleichzeitig allein aufgrund des innerstaatlichen Rechts 
eines anderen Mitgliedstaats als Versicherter nach den Rechtsvorschriften des an
deren Mitgliedstaats über Familienbeihilfen angesehen werden kann, so daß ihm 
bzw. seinem Ehegatten durch das Gemeinschaftsrecht der Anspruch auf Familien
beihilfen entzogen wird, der ihm/ihr allein aufgrund der innerstaatlichen Rechts
vorschriften des genannten anderen Mitgliedstaats zusteht?" 

5 Die niederländische Regierung führt aus, die Verordnung Nr. 1408/71 bestimme 
in Titel II Artikel 13 Absatz 1 ausdrücklich, daß vorbehaltlich des Artikels 14 c 
Personen, für die diese Verordnung gelte, den Rechtsvorschriften nur eines Mit
gliedstaats unterlägen; wie der Gerichtshof in seinem Urteil vom 23. September 
1982 in der Rechtssache 267/81 (G. T. Kuijpers, Slg. 1982, 3027) bestätigt habe, 
bestimme sich die Frage, welche Rechtsvorschriften dies seien, nach Titel IL Diese 
Bestimmung sei durch die Verordnung Nr. 1390/81 auf Selbständige ausgedehnt 
worden, indem Artikel 13 Absätze 1 und 2 der Verordnung Nr. 1408/71 entspre
chend geändert worden seien. 
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6 Der sogenannte Grundsatz der wohlerworbenen nationalen Ansprüche, die durch 
die Wirkung des Gemeinschaftsrechts nicht angetastet werden dürften, betreffe nur 
solche Ansprüche, die aufgrund von nationalen Rechtsvorschriften erworben wor
den seien, die nach Titel II der Verordnung Nr. 1408/71 anwendbar seien, nicht 
dagegen Ansprüche aus Rechtsvorschriften, deren Anwendbarkeit sich nicht aus 
Titel II ergebe. 

7 Die niederländische Regierung meint demnach, die Verweisung in Artikel 13 Ab
satz 2 Buchstabe b auf die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats als die auf einen 
Selbständigen anzuwendenden Rechtsvorschriften bewirke, daß dieser nicht zu
gleich allein aufgrund des internen Rechts eines anderen Mitgliedstaats als nach 
dessen Rechtsvorschriften über die Familienbeihilfen versichert angesehen werden 
könne. 

8 Nach Ansicht der Kommission sollen die Vorschriften des Titels II der Verord
nung Nr. 1408/71 die Kumulierung der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften 
dadurch verhindern, daß die gleichzeitige Anwendung anderer als der durch diese 
Vorschriften bestimmten nationalen Rechtsvorschriften ausgeschlossen werde. 

9 Die Kommission führt zu der Frage der Kollision zwischen wohlerworbenen na
tionalen Ansprüchen und den Regeln des Gemeinschaftsrechts aus, der Grundsatz 
der auf nationaler Ebene erworbenen Ansprüche sei vom Gerichtshof nur im Hin
blick auf die in den Titeln I und III der Verordnung Nr. 1408/71 enthaltenen 
Vorschriften über die materielle Koordinierung anerkannt worden. Eine Kollision 
mit wohlerworbenen nationalen Ansprüchen sei ausgeschlossen, da sie nur dann 
möglich sei, wenn das in Rede stehende nationale Recht anwendbar sei; die An
wendbarkeit hänge jedoch gerade von der Verweisungsvorschrift ab, die in jedem 
Fall die in Titel II der Gemeinschaftsverordnung enthaltene Vorschrift sei. 

10 Eine Beeinträchtigung von aufgrund nationaler Rechtsvorschriften erworbenen 
Ansprüchen komme deshalb nur in Betracht, wenn man die Rechtslage des Betrof
fenen im Falle der Anwendung der Gemeinschaftsverordnung mit der Rechtslage 
vergleiche, in der er sich ohne diese Verordnung befände. Dies sei niemals die 
Konzeption des Gerichtshofes gewesen. Die Verordnung Nr. 1408/71, die zur 
Durchführung des Artikels 51 EWG-Vertrag erlassen worden sei, gehöre nämlich 
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zu den Regelungen, die in jedem Mitgliedstaat Vorschriften des nationalen Rechts 
und des Gemeinschaftsrechts zusammenfaßten. Die Rechtsprechung zu den 
„wohlerworbenen Ansprüchen" bewirke lediglich, daß derjenige, der in nationalen 
Rechtsvorschriften vorgesehene Ansprüche geltend machen könne, ohne sich auf 
das Gemeinschaftsrecht berufen zu müssen (z. B. ohne Zusammenrechnung oder 
ohne die Neutralisierung von Staatsangehörigkeits- oder Wohnorterfordernissen), 
seine Rechte nicht aufgrund der Wirkungen des Gemeinschaftsrechts verlieren 
könne. 

1 1 Nach Auffassung der Kommission folgt somit aus Artikel 13 Absatz 1 der Verord
nung (EWG) Nr. 1408/71, daß, wenn die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
nach den vom Gemeinschaftsgesetzgeber aufgestellten Kriterien für anwendbar er
klärt würden, jede gleichzeitige Anwendung der Rechtsvorschriften eines anderen 
Mitgliedstaats ausgeschlossen sei. 

12 Die Bestimmungen des Titels II der Verordnungen Nrn. 3 und 1408/71, die festle
gen, welche Rechtsvorschriften auf Arbeitnehmer, die innerhalb der Gemeinschaft 
zu- und abwandern, anwendbar sind, bezwecken nach ständiger Rechtsprechung 
des Gerichtshofes, daß die Betroffenen dem System der sozialen Sicherheit eines 
einzigen Mitgliedstaats unterliegen, so daß die Kumulierung anwendbarer nationa
ler Rechtsvorschriften und die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben können, 
vermieden werden. 

1 3 Dieser vom Gerichtshof zur Zeit der Geltung der Verordnung Nr. 3 angewandte 
Grundsatz kommt in Titel II „Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschrif
ten" der Verordnung Nr. 1408/71 zum Ausdruck, in dessen Artikel 13 Absatz 1 in 
der Fassung der Verordnung Nr. 1390/81 es heißt: „... unterliegen Personen, für 
die diese Verordnung gilt, den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats. Welche 
Rechtsvorschriften dies sind, bestimmt sich nach diesem Titel". 

1 4 Die Vorschriften des Titels II bilden nämlich ein geschlossenes System von Kolli
sionsnormen, das dem Gesetzgeber des einzelnen Mitgliedstaats die Befugnis 
nimmt, Geltungsbereich und Anwendungsvoraussetzungen seiner nationalen 
Rechtsvorschriften im Hinblick darauf zu bestimmen, welche Personen ihnen un
terliegen und in welchem Gebiet sie ihre Wirkung entfalten sollen. Wie der Ge-
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richtshof in den Urteilen vom 23. September 1982 in den Rechtssachen 276/81 
(Kuijpers, a. a. O.) und 275/81 (Koks, Slg. 1982, 3013) festgestellt hat, können 
„die Mitgliedstaaten nicht auch bestimmen ..., inwieweit ihre eigenen Rechtsvor
schriften oder die eines anderen Mitgliedstaats anwendbar sind", da sie „verpflich
tet sind, die geltenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zu beachten" (vgl. das 
Urteil vom 12. Juni 1986 in der Rechtssache 302/84, Ten Holder, Slg. 1986, 
1821). 

15 Dieser Grundsatz steht nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung des Gerichtsho
fes (siehe namentlich das Urteil vom 21. Oktober 1975 in der Rechtssache 24/75, 
Petroni, Slg. 1975, 1149), wonach die Anwendung der Verordnung Nr. 1408/71 
nicht zum Verlust von Ansprüchen führen darf, die allein nach den Rechtsvor
schriften eines Mitgliedstaats erworben worden sind. Dieser Grundsatz betrifft 
nämlich nicht die Regeln für die Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschriften, 
sondern die Gemeinschaftsregeln über die Kumulierung von Leistungen aufgrund 
der Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten. Er kann daher nicht bewirken, 
daß der Betroffene entgegen Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1408/71 für 
einen bestimmten Zeitraum nach den Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten 
versichert ist. 

16 Die vom Raad van Beroep gestellte Frage ist somit wie folgt zu beantworten: Ver
weist Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung Nr. 1408/71 in der Fassung 
der Verordnung Nr. 1390/81 des Rates auf die Rechtsvorschriften eines Mitglied
staats als die auf einen Selbständigen anwendbaren Rechtsvorschriften, so hat dies 
zur Folge, daß nur die Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats auf ihn anwendbar 
sind. 

Kosten 

Die Auslagen der niederländischen Regierung und der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, 
sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Ver
fahren vor dem Gerichtshof ein Zwischenstreit in dem vor dem nationalen Gericht 
anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. 

2373 



URTEIL VOM 10. 7. 1986 — RECHTSSACHE 60/85 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer) 

auf die ihm vom Raad van Berop 's-Hertogenbosch mit Beschluß vom 13. Februar 
1985 vorgelegten Fragen für Recht erkannt: 

Verweist Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung Nr. 1408/71 in der 
Fassung der Verordnung Nr. 1390/81 des Rates auf die Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats als die auf einen Selbständigen anwendbaren Rechtsvorschriften, so 
hat dies zur Folge, daß nur die Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats auf ihn 
anwendbar sind. 

Everling Galmot Kakouris 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 10. Juli 1986. 

Der Kanzler 

P. Heim 

Der Präsident der Dritten Kammer 

U. Everling 
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